
RICHTLINIE 96/59/EG DES RATES 

vom 16. September 1996 (EG-Amtsblatt Nr. L 243 S. 31) 

über die Beseitigung polychlorierter Biphenyle und polychlorierter Terphenyle 
(PCB/PCT) 

 

 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLAS-
SEN: 

Artikel 1 

Diese Richtlinie dient der Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten 
über die kontrollierte Beseitigung der PCB, die Dekontaminierung oder Beseitigung 
PCB-haltiger Geräte und/oder die Beseitigung von PCB-Abfall und zielt auf ihre voll-
ständige Beseitigung auf der Grundlage dieser Richtlinie ab. 

 

Artikel 2 

Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck 

 a)  "PCB" 

  -  polychlorierte Biphenyle, 

  -  polychlorierte Terphenyle, 

  -  Monomethyltetrachlordiphenylmethan, Monomethyldichlordiphenylmethan, 
Monomethyldibromodiphenylmethan, 

  -  jedes Gemisch mit einem Summengehalt von mehr als 0,005 Gewichts-
prozent der vorgenannten Stoffe; 

 b)  "PCB-haltige Geräte" jede Einrichtung, die PCB enthält oder enthalten hat (z. B. 
Transformatoren, Kondensatoren, Behälter mit Restbeständen) und nicht de-
kontaminiert worden ist. Außer bei begründeter Annahme des Gegenteils wer-
den Einrichtungen, die möglicherweise PCB enthalten, als PCB-haltig betrach-
tet; 

 c)  "PCB-Abfall" jegliches PCB, das Abfall im Sinne der Richtlinie 75/442/EWG ist; 

 d)  "Besitzer" die natürliche oder juristische Person, in deren Besitz sich PCB, 
PCB-Abfall und/oder PCB-haltige Geräte befinden; 

 e)  "Dekontaminierung" alle Handlungen, die bewirken, daß mit PCB kontaminierte 
Geräte, Gegenstände, Stoffe oder Fluide wiederverwendet oder stofflich ver-
wertet oder unter sicheren Bedingungen beseitigt werden können; hierzu gehört 
auch der Ersatz, d. h. alle Handlungen, die darin bestehen, PCB durch ein ge-
eignetes nicht PCB-haltiges Fluid zu ersetzen; 
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 f)  "Beseitigung" die in Anhang IIA der Richtlinie 75/442/EWG aufgeführten Verfah-
ren D 8, D 9, D 10, D 12 (nur sichere und tiefe unterirdische Lagerung in Trok-
kengesteinsformationen und nur für nicht dekontaminierbare Geräte, die PCB 
und PCB-Abfall enthalten) und D 15. 

 

Artikel 3 

Unbeschadet ihrer internationalen Verpflichtungen treffen die Mitgliedstaaten die er-
forderlichen Maßnahmen, um so bald wie möglich für die Beseitigung von PCB-Abfall 
sowie für die Dekontaminierung oder Beseitigung von PCB und PCB-haltiger Geräte 
zu sorgen. Für die Geräte und die darin enthaltenen PCB, die der Bestandsaufnah-
mepflicht nach Artikel 4 Absatz 1 unterliegen, ist die Dekontaminierung und/oder Be-
seitigung jedoch bis spätestens zum Jahresende 2010 durchzuführen. 

 

Artikel 4 

(1)  Um Artikel 3 nachzukommen, sorgen die Mitgliedstaaten für eine Bestandsauf-
nahme der Geräte mit mehr als 5 dm3 PCB und übermitteln der Kommission späte-
stens drei Jahre nach Annahme dieser Richtlinie eine Zusammenfassung der Be-
standsaufnahmen. Bei elektrischen Kondensatoren gilt der Grenzwert von 5 dm3 für 
die Gesamtheit der einzelnen Bestandteile einer Anordnung mit mehreren Kondensa-
toren. 

(2)  Geräte, bei denen die begründete Annahme besteht, daß die Fluide zwischen 
0,05 und 0,005 Gewichtsprozent PCB enthalten, dürfen ohne die erforderlichen An-
gaben nach Absatz 3 dritter und vierter Gedankenstrich in das Bestandsverzeichnis 
aufgenommen und mit der Kennzeichnung "PCB-kontaminiert < 0,05 v.H.“ versehen 
werden. Ihre Dekontaminierung oder Beseitigung erfolgt im Einklang mit Artikel 9 Ab-
satz 2. 

(3) Die Bestandsaufnahmen müssen mindestens folgendes enthalten: 

 - Name und Anschrift des Besitzers, 

 - Aufstellungsort und Beschreibung des Geräts, 

 - Menge der in dem Gerät enthaltenen PCB, 

 - Daten und Arten der durchgeführten oder geplanten Behandlung oder Erset-
zung, 

 - Datum der Meldung. 

Hat ein Mitgliedstaat bereits eine ähnliche Bestandsaufnahme vorgenommen, kann 
eine erneute Bestandsaufnahme entfallen. Die Bestandsaufnahme werden regelmä-
ßig aktualisiert. 

(4) Um Absatz 1 nachzukommen, treffen die Mitgliedstaaten die erforderlichen 
Maßnahmen, um sicherzustellen, daß jeder Besitzer solcher Geräte den zuständigen 
Behörden die in seinem Besitz befindlichen Mengen und jede diesbezügliche Ände-
rung mitteilt. 

                                                                         

 

- 2 -



(5) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, 
daß alle Geräte, die nach Absatz 1 der Bestandsaufnahmepflicht unterliegen, mit ei-
ner Kennzeichnung versehen werden. Eine ähnliche Kennzeichnung ist ferner auf 
der Tür der Räume anzubringen, in denen sich diese Geräte befinden. 

(6) PCB-Beseitigungsunternehmen führen über Menge, Herkunft, Art und PCB-
Gehalt von angelieferten PCB-Abfall ein Register. Sie teilen diese Angaben den zu-
ständigen Behörden mit. Das Register kann von den örtlichen Behörden und von der 
Öffentlichkeit eingesehen werden. Die Unternehmen stellen Besitzern, die PCB-
Abfall anliefern, eine Bescheinigung aus, in der Art und Menge spezifiziert werden. 

(7) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, daß die zuständigen Behörden die mitgeteil-
ten Mengen überwachen. 

 

Artikel 5 

(1) In Abweichung von Artikel 3 der Richtlinie 75/442/EWG untersagen die Mit-
gliedstaaten das Heraustrennen von PCB aus anderen Stoffen für Zwecke der Wie-
derverwendung der PCB. 

(2) Die Mitgliedstaaten verbieten die Befüllung von Transformatoren mit PCB. 

(3) PCB-haltige Tranformatoren dürfen bis zu ihrer Dekontaminierung, Außer-
dienststellung und/oder Beseitigung gemäß dieser Richtlinie nur dann weiterhin ge-
wartet werden, wenn damit bezweckt wird, daß die in ihnen enthaltenen PCB die 
technischen Normen oder Spezifikationen in bezug auf die dielektrische Qualität er-
füllen, und wenn die Transformatoren in einwandfreiem Zustand und dicht sind. 

 

Artikel 6 

(1) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, 
daß PCB-Abfälle und PCB-haltige Geräte, die der Bestandsaufnahmepflicht nach 
Artikel 4 Absatz 1 unterliegen, baldmöglichst einem nach Artikel 8 zugelassenen Un-
ternehmen übergeben werden. 

(2) Vor der Übergabe von PCB, PCB-Abfällen und/oder PCB-haltigen Geräten an 
ein zugelassenes Unternehmen sind alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen zu tref-
fen, um jegliche Brandgefahr zu vermeiden. Die PCB werden hierzu weit weg von 
brennbaren Produkten gelagert. 

(3) Soweit dies mit vertretbarem Aufwand durchführbar ist, werden PCB-haltige 
Geräte, die nicht der Bestandsaufnahmepflicht und Artikel 4 Absatz 1 unterliegen und 
die Bestandteile anderer Geräte sind, entfernt und getrennt gesammelt, sobald die 
betreffenden Geräte außer Betrieb gestellt, stofflich verwertet oder beseitigt werden. 
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Artikel 7 

Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um die Verbrennung von 
PCB und/oder PCB-Abfällen auf Schiffen zu untersagen. 

 

Artikel 8 

(1) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, damit alle Unter-
nehmen, die PCB, PCB-Abfälle und/oder PCB-haltige Geräte dekontaminieren 
und/oder beseitigen, eine Genehmigung nach Artikel 9 der Richtlinie 75/442/EWG 
einholen müssen. 

(2) Im Falle der Beseitigung durch Verbrennung gelten die Bestimmungen der 
Richtlinie 94/67/EG des Rates vom 16. Dezember 1994 über die Verbrennung ge-
fährlicher Abfälle1. Andere Methoden zur Beseitigung von PCB, PCB-Abfällen 
und/oder PCB-haltigen Geräten können zugelassen werden, sofern hierbei - im Ver-
gleich zur Verbrennung - gleichwertige Umweltschutzvorschriften und die als beste 
verfügbare Techniken bezeichneten technischen Normen eingehalten werden. 

(3) Die Mitgliedstaaten treffen einzeln oder gemeinsam die erforderlichen Maß-
nahmen, damit, falls erforderlich, im Einklang mit Artikel 4 Absatz 3 Buchstabe a) 
Ziffer ii) der Verordnung (EWG) Nr. 259/932 und Artikel 5 Absatz 1 der Richtlinie 
75/442/EWG Einrichtungen zur Beseitigung, Dekontaminierung und sicheren Lage-
rung von PCB, PCB-Abfällen und/oder PCB-haltigen Geräten geschaffen werden. 

 

Artikel 9 

(1) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, 
daß Transformatoren, die mehr als 0,05 Gewichtsprozent PCB enthalten, unter den 
nachstehenden Bedingungen dekontaminiert werden: 

 a) Mit der Dekontaminierung wird bezweckt, den PCB-Anteil auf weniger als 0,05 
Gewichtsprozent und möglichst auf mindestens 0,005 Gewichtsprozent zu sen-
ken; 

 b) die Gefährlichkeit des nicht PCB-haltigen Ersatzfluids muß deutlich niedriger 
sein; 

 c) die Ersetzung des Fluids darf die anschließende Beseitigung der PCB nicht be-
einträchtigen; 

 d) die Kennzeichnung des Transformators wird nach seiner Dekontaminierung 
durch die im Anhang beschriebene Kennzeichnung ersetzt. 

(2) In Abweichung von Artikel 3 sorgen die Mitgliedstaaten dafür, daß Transforma-
toren, deren Fluide zwischen 0,05 und 0,005 Gewichtsprozent PCB enthalten, ent-

                                            
1  ABl. Nr. L 365 vom 31. 12. 1994, S. 34. 
2  ABl. Nr. L 30 vom 6. 2. 1993, S. 1. Verordnung geändert durch die Entscheidung 94/721/EG der 

Kommission (ABl. Nr. L 288 vom 9. 11. 1994, S. 36). 
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weder unter den gleichen Bedingungen wie in Absatz 1 Buchstaben b) bis d) be-
schrieben dekontaminiert oder am Ende ihres Verwendungszeitraums beseitigt wer-
den. 

 

Artikel 10 

Die Kommission verfährt nach dem Verfahren des Artikels 18 der Richtlinie 
75/442/EWG wie folgt: 

 a) Sie legt die Referenzmethoden zur Bestimmung des PCB-Gehalts von konta-
miniertem Material fest. Die vor der Festlegung der Referenzmethoden durch-
geführten Messungen behalten ihre Gültigkeit; 

 b) sie kann technische Normen für die in Artikel 8 Absatz 2 Satz 2 genannten an-
deren Methoden zur Beseitigung von PCB festlegen; 

 c) sie stellt eine Liste mit den Produktnamen der PCB-haltigen Kondensatoren, 
Widerstände und Selbstinduktionsspulen bereit; 

 d) sie bestimmt erforderlichenfalls ausschließlich für die Zwecke von Artikel 9 Ab-
satz 1 Buchstaben b) und c) andere weniger gefährliche Ersatzstoffe für PCB. 

 

Artikel 11 

(1) Die Mitgliedstaaten erstellen binnen drei Jahren nach Annahme dieser Richtlinie 

 - einen Plan zur Dekontaminierung und/oder Beseitigung der in das Bestands-
verzeichnis aufgenommenen Geräte und der darin enthaltenen PCB; 

 - die Grundzüge einer Regelung für die Einsammlung und spätere Beseitigung 
von Geräten, die nicht der Bestandsaufnahmepflicht nach Artikel 4 Absatz 1 un-
terliegen, gemäß Artikel 6 Absatz 3. 

(2) Die Mitgliedstaaten teilen diesen Plan und diese Grundzüge unverzüglich der 
Kommission mit. 

 

Artikel 12 

(1) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um dieser Richtlinie 
spätestens 18 Monate nach ihrer Annahme nachzukommen. Sie setzen die Kommis-
sion unverzüglich davon in Kenntnis. 

(2) Wenn die Mitgliedstaaten Vorschriften nach Absatz 1 erlassen, nehmen sie in 
den Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung 
auf diese Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser Berzu-
gnahme. 

(3) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlas-
sen. Die Kommission unterrichtet hiervon die anderen Mitgliedstaaten. 
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Artikel 13 

(1) Diese Richtlinie tritt am Tag ihrer Annahme in Kraft; die Richtlinie 76/403/EWG 
wird mit Wirkung vom gleichen Tag aufgehoben. 

(2) Mit Wirkung von dem in Absatz 1 genannten Tag 

 a) gilt die Bezugnahme auf “PCB und PCT im Sinne der Richtlinie 76/403/EWG“ in 
Artikel 10 Absatz 1 der Richtlinie 87/101/EWG3 als Bezugnahme auf PCB im 
Sinne der vorliegenden Richtlinie; 

 b) gilt die Bezugnahme auf die Richtlinie 76/403/EWG in Artikel 10 Absatz 2 der 
Richtlinie 87/101/EWG als Bezugnahme auf die vorliegende Richtlinie; 

 c) gilt die Bezugnahme auf Artikel 6 der Richtlinie 76/403/EWG in Artikel 2 Buch-
stabe j) der Verordnung (EWG) Nr. 259/93 als Bezugnahme auf Artikel 8 der 
vorliegenden Richtlinie. 

 

Artikel 14 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

 

 

 

                                            
3  ABl. Nr. L 42 vom 12. 2. 1987, S. 43. 
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ANHANG 

KENNZEICHNUNG DEKONTAMINIERTER PCB-HALTIGER GERÄTE 

Jede Einheit dekontaminierter Geräte muß deutlich mit einem unzerstörbaren getrie-
benen oder eingravierten Kennzeichen versehen sein; dieses muß die nachstehen-
den Angaben umfassen und in der Sprache des Landes, in dem das Gerät zum Ein-
satz kommt, abgefaßt sein: 

 

DEKONTAMINIERTES PCB-GERÄT 

PCB-haltiges Fluid ist ersetzt worden 

 - durch ................................................. (Name des Ersatzfluids) 

 - am .................................................... (Datum) 

 - von .................................................... (Name des Unternehmens) 

PCB-Konzentration 

 - des ersetzten Fluids .......................................... Gewichtsprozent 

 - des Ersatzfluids ................................................ Gewichtsprozent 
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